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RS OGH 1979/5/30 1Ob617/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1979

Norm

ABGB §1017

HGB §49

HGB §50

Rechtssatz

Der Inhaber eines Handelsgewerbes muß alle Rechtshandlungen und Geschäfte des Prokuristen, die dieser im

Rahmen des durch § 49 HGB festgelegten Umfanges seiner Vertretungsmacht eingehen konnte, auch dann gegen sich

gelten lassen, wenn er sie nach dem Innenverhältnis zwischen Inhaber und Prokuristen nicht eingehen dürfte.
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1 Ob 617/79
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